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ERDAUSHUB-ANNAHME 
WERK HALTINGEN

Annahmebedingungen  
für Erdaushub

1.  Zur Annahme ist ausschließlich 
Erdaushub zugelassen, der

-  die Zuordnungswerte Z0 bzw. Z0* 
der Verwaltungsvorschrift des 
Umweltministeriums Baden-Würt-
temberg für die Verwertung von als 
Abfall eingestuftem Bodenmaterial 
vom 14. März 2007 einhält, oder

-  die Vorsorgewerte nach Anlage 1, 
Tabelle 1 und 2 oder Tabelle 4 der 
BundesBodenschutz und Altlasten-
verordnung in der Neufassung vom 
16. Juli 2021 einhält, oder

-  nach Anlage 1, Tabelle 3 der Ersatz-
baustoffverordnung vom 16. Juli 
2021 als Bodenmaterial der Klasse 0 
oder 0* (BM-0, BM-0*) oder Bag-
gergut der Klasse 0 oder 0* (BG-0, 
BG-0*) klassifiziert wurde, oder

-  beim dem auf Grund der Herkunft 
und der bisherigen Nutzung keine 
Hinweise auf weitere Belastungen 
vorliegen. Hierfür ist eine Beschei-
nigung des Landratsamts Lörrach 
auf Basis des Bodenschutz- und 
Altlastenkatasters vorzulegen. Die 
angelieferte Menge darf in diesem 
Fall nicht mehr als 500 m3 betragen.

Mineralische Fremdbestandteile 
sind zulässig, sofern sie bereits 
beim Anfall enthalten waren und 
ihr Anteil 10 Volumenprozent nicht 
überschreitet.

2.  Die Qualität des Materials ist min-
destens 1 Woche vor der Anliefe-
rung mit entsprechenden Ana-
lysen, Probenahmeprotokoll und 
Materialbeschreibung eines Labors 
/ Gutachters gegenüber Holcim 
nachzuweisen. Dabei ist je 500 
m3 eine Analyse vorzulegen. Für 
Material, welches aus einer Ver-
mischung verschiedener (Klein-)
Baustellen besteht, ist jeweils ein 
Nachweis vorzulegen.

3.  Nach Prüfung der Unterlagen auf 
Vollständigkeit und Einhaltung der 
Grenzwerte erfolgt die Freigabe 
des Materials zur Anlieferung (bzw. 
die Ablehnung).

4.  Die Annahme erfolgt nur, wenn 
das „Stammdatenblatt für die 
Anlieferung von unbelastetem 
Erdaushub“ vorliegt und vom Bau-
herrn / Abfallerzeuger und dem 
Transporteur / Anliefernden unter-
zeichnet wird.

5.  Das Abkippen darf nur an der 
vom verantwortlichen Personal 
vorgegebenen Kippstelle separat 
für jede Anlieferung erfolgen. Ein 
Abkippen über die Böschungs-
kante ist verboten.

6.  Nach Erfordernis wird durch das 
Betriebspersonal von Holcim eine 
Rückstellprobe genommen und es 
erfolgt eine Kontrolle auf mögliche 
Verunreinigungen. Wird nach dem 
Abkippen oder zu einem späteren 
Zeitpunkt festgestellt, dass das 

Material nicht den zugelassenen 
Anforderungen entspricht und 
falsche Angaben durch den Anlie-
fernden / Abfallerzeuger gemacht 
wurden, ist es durch ihn oder auf 
dessen Kosten ordnungsgemäß zu 
beseitigen

Weitere Einzelheiten  
zur Annahme von  
Erdaushub finden  
Sie auf unserer  
Homepage unter  
www.holcim-sued.de

Anmeldung von Baustellen
Baustellen sind mindestens 1 Woche 
vor der geplanten Anlieferung 
anzumelden.
Die Annahmebedingungen wie auch 
das Stammdatenblatt kann von 
unserer Homepage runtergeladen 
werden.
Bitte senden Sie hierfür das voll-
ständig ausgefüllte und unterschrie-
bene Stammdatenblatt gemeinsam 
mit der erforderlichen Anzahl an 
Laboranalysen bzw. der Bescheini-
gung des Landratsamts Lörrach per 
Email an Frau Astrid Kaschewski: 
astrid.kaschewski@holcim.com 
Telefonnummer bei Rückfragen: 
+49 7246 921 041 
Nach Prüfung der Unterlagen auf 
Vollständigkeit und Einhaltung der 
Grenzwerte erfolgt die Freigabe des 
Materials zur Anlieferung (bzw. die 
Ablehnung).

Tarife Erdaushub

Erdaushub Anlieferung aus der Schweiz [€/t] Erdaushub Anlieferung aus Deutschland [€/t]

In Tonnen 14,90 13,90




